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Artikelvorschau 

Zivilklausel notwendig und zulässig! 

Leserbrief zum Artikel „Unter Beschuss“ vom 12.09.2013: 
Die beiden Schlusssätze im Kasten „Einklagbar ist die Zivilklausel aber nicht. Sie widerspricht dem 
Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit.“ sind abwegig bzw. einseitig und angreifbar. In der seit 
vielen Jahren geführten Zivilklausel-Debatte hat noch niemand behauptet, dass die Zivilklausel 
einklagbar sei. Gestritten wird vielmehr um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer 
Selbstverpflichtung der Hochschulen bzw. einer Zivilklausel im Landeshochschulgesetz. Es gibt 
bisher ein einziges gründlich erarbeitetes Gutachten. Der Verfassungsrechtler Prof. Erhard 
Denninger wies Anfang 2009 anhand des baden-württembergischen Landesgesetzes für das 
Karlsruher Institut für Technologie KIT die Zulässigkeit einer KIT-Zivilklausel nach. Bis heute gibt 
es weder ein qualifiziertes Gegengutachten, noch eine Verfassungsklage gegen die Zivilklausel-
Beschlüsse an nunmehr vierzehn Hochschulen. Seit Existenz des Denninger-Gutachtens gibt es 
neue Zivilklauseln an den Universitäten Tübingen, Rostock, Göttingen und Münster, den 
Hochschulen Bremen und Bremerhaven sowie den Technischen Hochschulen Ilmenau und 
Darmstadt. Und Glückwunsch an den Grafiker. Die Karikatur ist nicht nur humorvoll, sondern 
auch absolut treffend bezüglich der mutigen Kämpfer für die angeblich bedrohte 
Wissenschaftsfreiheit. 
Dr. Dietrich Schulze  
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